
Der Kontrollrat bestätigte den Verteilungsplan einer ersten Reihe 
deutscher Werke als Vorschußlieferungen Deutschlands auf Reparations
konto. Entsprechend diesem Plan sind 28 Werke als Vorschußlieferungen 
bestimmt worden. Ihr vorläufiger Gesamtwert ist auf die Summe von 
231912 000 deutscher Mark festgesegt worden. Sieben Werke, deren Wert 
vorläufig auf 111250000 deutscher Mark, d. h. etwa 48% des Gesamt
wertes aller zur Lieferung vorgesehenen Unternehmen, festgese^t ist, wer
den an die Sowjetunion ausgeliefert. Der Sowjetunion werden aus den 
westlichen Besa^ungszonen Deutschlands übergeben: das Schiffsbauwerk 
„Deschemag-Weser“ in Bremen, das Maschinenbauwerk „Schieß-Defries“ 

- in Düsseldorf, die metallurgischen Werke „Hüttenwerke Fried. Krupp“ in
der Stadt Barbeck, das metallurgische Werk „Bandeisen-Walzwerke“ in 
der Stadt Dinslaken, das Kugellagerwerk „Kugel-Fischer-Werke“ in 
Schweinfurt, das Wärmekraftwerk „Hendorf“ bei München und das Werk 
zur Herstellung von Einzelteilen für Flugzeug- und Kraftwagenmotoren 
in Neckarelz.

21 Werke im Gesamtwert von 120 661000 deutscher Mark werden 
den westlichen Ländern ausgeliefert.
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15. Sitjung des Kontrollrates

Am 20. Dezember fand in Berlin die ordentliche Si$ung des Kontroll
rates unter dem Vorsi§ des Generals MacNarney statt. Auf der Sitzung 
waren anwesend: Marschall Shukow, Feldmarschall Montgomery und 
General Koeltj.

Der Kontrollrat bestätigte einen Terminplan für die Erfüllung der 
Beschlüsse der Potsdamer Konferenz für Deutschland.

Ein Plan für die Auflösung der ehemaligen deutschen Streitkräfte 
in der britischen Besatjungszone wurde gebilligt. Dieser Plan sieht die 
endgültige Auflösung des Personalbestandes ehemaliger deutscher Streit
kräfte, die sich im Bezirk ihrer Konzentration befanden, sowie der Stäbe, 
die für deren Verwaltung erhalten blieben, bis zum 31. Januar 1946 vor.

Der Kontrollrat Unterzeichnete das Gese§ Nr. 10 über Bestrafung von 
Personen, die sich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen Frieden oder gegen 
Menschlichkeit schuldig gemacht haben. Das Gesetj wird am 24. Dezember 
um 18 Uhr veröffentlicht werden.

Alliierte Kontrollbehörde — Kontrollrat 
Gesetz Nr. 10

Bestrafung von Personen, die sich Kriegsverbrechen, Verbrechen 
gegen Frieden oder gegen Menschlichkeit schuldig gemacht haben

Einleitung
Um die Bestimmungen der Moskauer Deklaration vom 30. Oktober 

1943 und des Londoner Abkommens vom 8. August 1945 sowie des im
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